
817 Rechtsanwalt

R. ihren ureigenen Interessen 
dient. Andererseits ist sie ein ob
jektives Erfordernis der Entwick
lung der sozialistischen Gesell
schaft. Die —» sozialistische Demokra
tie ist darauf gerichtet, alle Angehö
rigen des Volkes immer stärker an 
der Leitung des Staates zu beteili
gen. Es ist wesentlicher Inhalt der 
staatlichen Arbeit, dafür zu sorgen, 
daß die Bürger ihr R. immer um
fassender verwirklichen können. 
Das R. hilft, die Persönlichkeit des 
Bürgers zu entfalten, indem es des
sen Stellung als aktives, schöpferi
sches Mitglied der sozialistischen 
Gesellschaft sichen und stärkt. Das 
R. ist eng mit den anderen Grund
rechten und -pflichten verbunden, 
die in ihrer Gesamtheit auf die Mit
wirkung und -gestaltung des gesell
schaftlichen Lebens gerichtet sind. 
So schließt z.B. das —* Recht auf Ar
beit über den gesicherten Arbeits
platz hinaus die Mitwirkung an der 
Leitung und Planung der Wirt
schaft, insbesondere des Betriebes, 
ein. Das R. erstreckt sich auf alle 
Gebiete des gesellschaftlichen Le
bens. In der Wirtschaft ist für die 
weitere Entwicklung der Demokra
tie die immer engere Verbindung 
von Einzelleitung, Mitbestimmung 
und Mitgestaltung durch die Werk
tätigen und ihre Gewerkschaften 
typisch. Eine wichtige Aufgabe für 
das sozialistische Arbeitsrecht be
steht darin, die aktive und bewußte 
Teilnahme der Werktätigen an der 
Leitung der Betriebe, der Ausarbei
tung und Erfüllung der Pläne, der 
Vervollkommnung der Arbeits
rechtsverhältnisse zu sichern. Im 
Rahmen ihrer Arbeitsrechtsverhält
nisse nehmen die Werktätigen ihr 
R. entsprechend den Grundsätzen 
des Arbeitsgesetzbuches vor allem 
durch die Gewerkschaften und ihre 
leitenden Organe, aber auch direkt 
wahr. In der DDR vollzieht sich 
die weitere Entwicklung der sozia
listischen Demokratie in den Be
trieben bis hin zum —» Arbeitskollek
tiv vor allem über den Ausbau der

Rechte der Gewerkschaften. Die 
betrieblichen Gewerkschaftsleitun
gen haben u. a. das Recht, an der 
Ausarbeitung der betrieblichen 
Pläne mitzuwirken und vom Be
triebsleiter Rechenschaft über den 
Stand der Planerfüllung zu fordern, 
im sozialistischen Wettbewerb die 
Gemeinschaftsarbeit zu organisie
ren und die Neuererbewegung zu 
fördern, die Betriebskollektivver
träge mit auszuarbeiten und abzu
schließen, Vorschläge zur Verbes
serung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen im Betrieb zu unterbrei
ten, bei Personalangelegenheiten 
mitzuwirken bzw. mitzubestim
men usw. Das R. wirkt auch in den 
sozialistischen Produktionsgenos
senschaften. So hat jedes Mitglied 
das Recht, an der Mitgliederver
sammlung teilzunehmen, sich' zu 
allen Fragen des genossenschaftli
chen Lebens zu äußern und ent
sprechende Anträge zur Beschluß
fassung einzubringen sowie dar
über abzustimmen. Es wählt die 
leitenden Organe der Genossen
schaft sowie die verschiedenen 
Kommissionen in den Mitglieder
versammlungen und kann selbst in 
sie gewählt werden usw. Das ein
zelne Mitglied übt in der Mitglie
derversammlung, dem höchsten 
Organ der Produktionsgenossen
schaft, zusammen mit allen ande
ren Mitgliedern die Leitungs- und 
Eigentumsbefugnisse über das so
zialistische Eigentum aus (—» genos
senschaftliche Demokratie).

Rechtsanwalt: zur rechtlichen 
Beratung und Vertretung der Bür
ger sowie anderer Auftraggeber, 
z. B. Betriebe, und zur Verteidi
gung im Strafverfahren zugelas
sene, berufsmäßig tätige Person 
mit abgeschlossener juristischer 
Ausbildung. Die Tätigkeit der R. 
wird durch Rechtsvorschriften, ins
besondere das Gesetz über die 
Kollegien der Rechtsanwälte und 
deren Musterstatut vom 17. 12. 
1980 (GBl. I 1981, Nr. 1), gere-


